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Vorwort

Anlass für die vorliegende Untersuchung sind die seit einigen Jahren stattfin-
denden Diskussionen über die Gründe für die relative Rückständigkeit des islamisch
geprägten Orients im Vergleich zum christlichen Abendland. Allerdings weiß man
auch um die kulturelle Blüte und zeitweise Überlegenheit der islamischen Gebiete
gegenüber demAbendland im Früh- undHochmittelalter und darum, dass sich dieses
Verhältnis in der Neuzeit umkehrte (1). Eine genauere zeitliche Bestimmung dieser
Veränderung hing jedoch davon ab, was man als Ursache der Veränderung ansah (2).
Ein weitverbreiteter Erklärungsversuch ist der Hinweis auf das Fehlen eines Auf-
klärungsprozesses, wie er im neuzeitlichen Europa stattgefunden hat. Die Wurzeln
dieser Aufklärung werden in der geisteswissenschaftlichen Forschung sehr oft mit
der Reformation in Verbindung gebracht, die ihrerseits ihre Wurzeln in spätmittel-
alterlichen Entwicklungen innerhalb des Christentums hatte und die keinen abso-
luten Neuanfang darstellte (3). Somit drängt sich die Frage auf, inwiefern das
spätmittelalterliche Christentum in Glaubenslehre und -praxis Erscheinungen auf-
wies, welche die Reformation und damit längerfristig die europäische Aufklärung
und eine fortschrittliche Entwicklung möglich machten. Umgekehrt stellt sich in
Bezug auf den islamisch geprägten Orient die Frage, ob und warum es in der isla-
mischen Glaubenslehre sowie in deren praktischer Ausgestaltung und Umsetzung zu
Entscheidungen kam, die eine fortschrittliche Entwicklung und eine gesellschaftlich
wirksame Aufklärung hemmten oder gar ausschlossen. In der gegenwärtigen Dis-
kussion werden hierfür meist die fehlende Trennung von Staat und Religion sowie
das wörtliche Verständnis des Korans angeführt. Ziel der vorliegendenUntersuchung
ist es nun, die hinsichtlich des Islam aufgeworfenen Fragen mit Hilfe eines Ver-
gleichs mit der entsprechenden Entwicklung im abendländischen Christentum dif-
ferenziert zu beantworten. Diese Antwort soll Aufschluss darüber geben, wann und
warum es im islamisch geprägten Orient zu einer gesellschaftlichen Stagnation kam,
die im Laufe der Neuzeit in Rückständigkeit mündete, während im christlichen
Abendland spätestens seit dem Übergang vom Spätmittelalter zur Neuzeit ein dy-
namischer und fortschrittlicher gesellschaftlicher Entwicklungsprozess in Gang
kam. Dabei geht es nicht um eine monokausale Erklärung dieser Divergenz, sondern
darum, mit Hilfe eines mentalitäts- bzw. theologiegeschichtlichen Ansatzes zur
Erklärung der unterschiedlichen gesamtgesellschaftlichen Entwicklung der beiden
Großregionen seit Beginn der Neuzeit beizutragen.

Die so präzisierte Fragestellung dieser Untersuchung gibt denn auch den jewei-
ligen Zeitraum und den geographischen Rahmen der Untersuchung vor. In Bezug auf
das Christentum ist demzufolge dessen Entwicklung von der Entstehung bis zum
Vorabend der Reformation in den Gebieten der mittelalterlich-katholischen Kirche



zu untersuchen. Die orthodoxe Kirche in Griechenland und in Osteuropa bleibt
unberücksichtigt, weil sie eine andere Entwicklung genommen hat. Infolgedessen
fanden dort auch keine Reformation und auch keine genuine Aufklärung statt,
sondern die westliche Aufklärung wurde erst mit einiger Verzögerung in einem
längeren Prozess übernommen. Dies hatte dort im Vergleich zum westlichen und
ehemals zur römisch-katholischen Kirche gehörenden Teil Europas ebenfalls zu
einer relativen Rückständigkeit geführt. Hinsichtlich des Islam wird die Zeit von
seiner Entstehung bis zum Ende des Bagdader Kalifats infolge der Eroberung
Bagdads durch dieMongolen im Jahre 1258 untersucht. Denn das Ende desBagdader
Kalifats markiert insofern einen Wendepunkt in der Entwicklung des Islam, als
spätestens mit dem Ende dieses Kalifats die politische Einheit der Muslime und auch
die Doppelfunktion des Kalifen als religiöser und weltlicher Führer des Islam fak-
tisch verloren gegangen waren. Dadurch fehlte ein wichtiger Akteur, von dem als
religiösem und politischem Führer Impulse für eine Veränderung von Glaubenslehre
und -praxis hätten ausgehen können, die für alle Muslime verbindlich durchgesetzt
worden wären. Vor allem war es aber bereits seit der Wende vom 11. zum
12. Jahrhundert zu keinen wesentlichen Veränderungen der dogmatischen und in-
stitutionellen Entscheidungen mehr gekommen, die der Sieg der konservativen Form
des Sunnismus in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts mit sich gebracht hatte. In
räumlicher Hinsicht erstreckt sich die Untersuchung auf die Gebiete der damaligen
Kalifate von Damaskus (661–750) und Bagdad (750–1258) und damit auf die in
diesen Kalifaten dominante sunnitische Form des Islam. Der Schiismus hatte es
damals außer zwischenzeitlich in Ägypten unter den Fatimiden (969–1171) zu
keiner weiteren nennenswerten Staatsbildung gebracht. In Persien wurde der Schi-
ismus erst 1501 Staatsreligion unter den Safawiden. Ansonsten gab es damals grö-
ßere Konzentrationen schiitischer Bevökerung lediglich im mittleren und unteren
Zweistromland, am Persischen Golf und im südlichen Iran.

Da sich aufgrund der Fragestellung der Fokus der Untersuchung auf die Ent-
wicklung des Islam richtet, wird dessen Entwicklung zuerst dargestellt und gibt auch
die Anordnung vor für die Darstellung der vergleichbaren Entwicklungen im
abendländischen Christentum. Die Entwicklung im mittelalterlichen Islam wurde in
besondererWeise von den politischenGegebenheiten in denKalifatenvonDamaskus
undBagdad geprägt. Denn die Entwicklung der islamischen Theologiewar in dem zu
untersuchenden Zeitraum nicht so sehr das Ergebnis einer systematischen Ausein-
andersetzung mit der von Mohammed gestifteten Religion als vielmehr Folge der
Auseinandersetzung mit Fragen, die vonseiten der Politik an die islamische Religion
gestellt wordenwaren. So stellte sich beispielsweise nach demTodeMohammeds die
Frage nach den Aufgaben und Anforderungen, die ein Kalif als Nachfolger Mo-
hammeds zu erfüllen habe. So gehörte zur Leitung des damals neu geschaffenen
islamischen Gemeinwesens insbesondere auch die Organisation des Rechts- und
Bildungswesens. Die Frage nach den Anforderungen, die ein Kalif zu erfüllen hatte,
betraf vornehmlich dessen Legitimation und Verantwortlichkeit. Letztere führte zur
theologischen Frage nach dem Verhältnis von menschlicher Willensfreiheit und
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göttlicher Prädestination und markiert den Beginn der theologischen Diskussion im
Islam. Die Diskussion des Verhältnisses von menschlicher Willensfreiheit und
göttlicher Prädestination leitete zwangsläufig über zur Auseinandersetzung mit der
Gottesvorstellung, die ihrerseits die Diskussion des Koranverständnisses nach sich
zog. Dies waren gleichzeitig die zentralen Themen der mittelalterlichen islamischen
Theologie. Die Art der theologischen Antworten war auch nicht selten durch die
politischen Verhältnisse geprägt und im weiteren Verlauf stellte sich eine gewisse
Wechselwirkung zwischen politischen Gegebenheiten und theologischer Entwick-
lung ein. Folglich ist eine Darstellung geboten, die die historische Entwicklung der
einzelnen Themenbereiche aufzeigt, um die angesprochenen Zusammenhänge ad-
äquat zu vermitteln. Die Anordnung der Darstellung der ausgewählten Themenbe-
reiche wird dagegen sowohl durch deren logischen Zusammenhang als auch durch
den historischen Ablauf der Diskussion dieser Themen bestimmt.

AmBeginn derDarstellung desmittelalterlichen Islam in Teil A. der vorliegenden
Untersuchung steht also die Entwicklung des Kalifenamtes einschließlich theolo-
giegeschichtlicher Aspekte, soweit diese in einem wechselseitigen Verhältnis zur
Entwicklung des Kalifenamtes standen. Da dem Kalifen qua Amt auch die Aufgabe
oblag, die Voraussetzungen für die schariatische Rechtsprechung und die religiöse
Unterweisung zu schaffen, schließt sich die Darstellung desmittelalterlichen Rechts-
und Bildungswesens an. Darauf folgen die Darstellung der theologischen Ausein-
andersetzungen mit der Frage nach demVerhältnis vonmenschlicherWillensfreiheit
und göttlicher Prädestination sowie die Darstellung der Entwicklung des Gottes- und
Koranverständnisses. Für die Darstellung der Entwicklung des abendländischen
Christentums bis zum Vorabend der Reformation in Teil B. der Untersuchung wird
die skizzierte Gliederung der Darstellung des mittelalterlichen sunnitischen Islam
beibehalten. Bei der Darstellung der fünf Themenbereiche wird wie zuvor bei der
Darstellung des Islam insbesondere auf den historischen Kontext der jeweiligen
Veränderungen abgestellt, da dieser Zusammenhang für deren Bewertung von be-
sonderer Bedeutung ist. Im nachfolgenden Teil C. des Hauptteils werden die
wichtigsten Unterschiede in der Entwicklung von sunnitischem Islam und abend-
ländischem Christentum herausgearbeitet und im Hinblick auf die Fragestellung der
Untersuchung ausgewertet. Im Schlussteil soll kurz auf die negativen Folgen ein-
gegangen werden, die sich aus der festgestellten Verfasstheit des sunnitischen Islam
amEnde des Untersuchungszeitraums ergaben und als Ursache für den Übergang der
Stagnation in eine relative Rückständigkeit gegenüber dem christlichen Abendland
anzusehen sind. In einem Nachwort werden der Geltungsanspruch der vorgelegten
Untersuchung einschließlich des mentalitätsgeschichtlichen Ansatzes reflektiert und
die Frage nach der möglichen Bedeutung des vorgelegten Erklärungsversuches für
die aktuelle Diskussion gestellt.

Da diese Untersuchung sich an ein breiteres Publikum als beispielsweise eine
akademische Arbeit richtet, wird auf einen umfänglichen Anmerkungsapparat ver-
zichtet. Um der Leserfreundlichkeit willen verweise ich auf die zugrunde liegende
Sekundärliteratur im Allgemeinen nur in summarischer Form zu Beginn entspre-
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chender thematischer Einheiten. Lediglich in Ausnahmefällen, und zwar bei kon-
kreter Bezugnahme auf einen Sekundärtext sowie bei einer besonderen argumen-
tativen Bedeutung des dargestellten Sachverhalts, wird unmittelbar an entspre-
chender Stelle auf den konsultierten Text hingewiesen. Um der Leserfreundlichkeit
willen wird auch weitgehend auf die Verwendung wörtlicher Zitate verzichtet.
Koranzitate folgen der Reclam-Ausgabe aus dem Jahre 1960, einer Neuausgabe der
früheren Übersetzung Max Hennings; Bibelzitate sind der Herder-Ausgabe der
Einheitsübersetzung aus dem Jahr 1980 entnommen. Zum Schluss sei noch darauf
hingewiesen, dass die Transkription orientalischer Namen und Begriffe in der Weise
erfolgt, wie es in einschlägigen deutschsprachigen Darstellungen üblich ist.

Sinntal, im Januar 2018 Heinz Gottwald
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Einleitung

1. Beispiele für die Unzulänglichkeit
bisher vorgelegter Erklärungsansätze

Wie im Vorwort angedeutet, war die Frage nach den Ursachen für die in der
Neuzeit sich allmählich ausbildende Rückständigkeit des islamischen Orients im
Vergleich zum christlichen Abendland schon oft Gegenstand entsprechender Un-
tersuchungen, die zu unterschiedlichen Antworten auf diese Frage gekommen sind
(1). Deshalb scheint es sinnvoll, vorweg auf einige wichtige Erklärungsversuche
einzugehen, um den mentalitätsgeschichtlichen Ansatz der vorliegenden Untersu-
chung zu begründen und entsprechend einordnen zu können. Eine oft gegebene
Antwort ist der Hinweis auf die Entdeckung des Seeweges nach Indien um das Kap
der guten Hoffnung im Jahre 1498 durch den Portugiesen Vasco da Gama. Dies habe
dazu geführt, dass die vormaligen Handelswege durch den Orient an Bedeutung
verloren und dies im Orient erhebliche wirtschaftliche Nachteile und finanzielle
Einbußen zur Folge gehabt habe, was seinerseits zum gesamtgesellschaftlichen
Niedergang dieser Region geführt haben solle. Hier drängt sich allerdings die wei-
tergehende Frage auf, warum es nicht gelungen ist, diese Einbußen durch eine
entsprechende ökonomische Umorientierung zu kompensieren, zumal die von den
Europäern vorgenommene Umstellung des Transportes von den Landwegen auf den
neu entdeckten Seeweg ein sich länger hinziehender Prozess war. Eine Antwort
könnte sein, dass es den potentiellen islamischen Akteuren an der hierfür notwen-
digenmentalen Flexibilität oder an einer entsprechendenMotivation gefehlt habe. In
beiden Fällen hätte dies angesichts der Bedeutung von Religion in den damaligen
Kulturen durchaus religiös bedingt sein können.

Eine andere Antwort könnte sein, dass potentiellen Akteuren das notwendige
Kapital gefehlt habe, um auf eine andere Erwerbsgrundlage umzustellen, bei-
spielsweise vom landgebundenen Warentransport mit Kamelen auf den Schiffs-
transport. Für den Mangel an privatem Kapital gibt es tatsächlich auch Hinweise in
der Geschichte des islamischen Orients, und zwar in Form von Klagen über zu hohe
und zum Teil auch über willkürliche Steuerforderungen vonseiten des Staates, die
eine ausreichende Kapitalbildung verhinderten (2). Eine Reaktion wohlhabender
Bürger auf die hohen und zuweilen willkürlichen staatlichen Steuern war denn auch
die Flucht in gemeinnützige Stiftungen. Auf diese Weise versuchte man, das eigene
Kapital vor dem Fiskus zu schützen, konnte aber trotzdem aufgrund der entspre-
chenden Regelungen die Kontrolle über das in die Stiftung eingebrachte Kapital
behalten. Dieses Kapital fehlte dann natürlich für nicht-gemeinnützige Kapitalan-



lagen und Investitionen. Diese Umleitung desKapitals wurde vor allem auch dadurch
begünstigt, dass gemeinnützige Stiftungen, die meist der Finanzierung von Mo-
scheen, Madrasen, Koranschulen und Krankenhäuser dienten, als fromme Werke
galten. Vor allem im Spätmittelalter und zu Beginn der Neuzeit sollen die religiös
begründeten Stiftungen auf nicht unerhebliche Weise Kapital zu Lasten größerer
privatwirtschaftlicher Investitionen gebunden haben. Wie in Bezug auf die mentale
Flexibilität und dieMotivation hinsichtlichmöglicher Investitionen kommt also auch
hinsichtlich des angesprochenen Kapitalmangels die Religion als mögliche Erklä-
rung in Betracht. Dies zeigt, dass ein religions- bzw. mentalitätsgeschichtlicher
Erklärungsansatz zu weitergehenden Erkenntnissen führen könnte.

Außer der dargestellten Erklärung für die sich zu Beginn der Neuzeit allmählich
ausbildende Rückständigkeit des islamischen Orients gegenüber dem christlichen
Okzident werden in der historischen Islamwissenschaft noch weitere Erklärungen
diskutiert. So machen einige Vertreter derselben auch die sich seit Mitte des
9. Jahrhunderts ausbildende Wehrverfassung und die damit verbundene ,Feudali-
sierung des Militärs‘ für den Niedergang des Bagdader Kalifats verantwortlich (3).
Zu dieser Wehrverfassung kam es unter anderem infolge einer Veränderung der
Rekrutierungsbasis des Heeres. Stellten in der Frühzeit des Islam und während des
Damaszener Kalifats die Araber das Gros des Heeres, so änderte sich dies mit der
sogenannten ,abbasidischen Revolution‘ gegen die Umaiyaden in der Mitte des
8. Jahrhunderts (4). ZumErfolg der Revolution derAbbasiden, bei der es letztlich um
den Kampf zweier Clane um das Amt des Kalifen ging, hatten vor allem chorasa-
nische Truppen beigetragen, die aus dem östlichen Iran stammten. Der Sieg der
Abbasiden mit Hilfe der chorasanischen Truppen führte zu einem Verlust der mi-
litärischen Bedeutung der Araber, die die Träger der ursprünglichen Expansion des
Islam gewesen waren, und zu einer entsprechenden Rivalität zwischen ihnen und den
Chorasaniern. Da sich später jedoch die Chorasanier nicht immer bereitwillig in den
Dienst der Politik der abbasidischen Kalifen stellten, wurden auch sie seit al-Mu-
tasim (833–842) allmählich im stehenden Heer zurückgedrängt und durch turk-
stämmige Truppen ersetzt. Zunächst hatte sich al-Mutasim wegen der innerislami-
schen Unruhen in Bagdad, in die auch die ostiranischen Chorasanier verwickelt
waren, eine ihm persönlich ergebene Garde aus turkstämmigen Sklaven geschaffen.
Diese zeichneten sich durch besondere militärische Tugenden und Fähigkeiten aus
und stellten folglich auch im stehenden Heer einen immer größer werdenden Teil der
Truppen. Gegen Ende des 9. Jahrhunderts war man nicht mehr in der Lage, die
Kosten für das reguläre Heer und die Garde des Kalifen aus dem Staatshaushalt zu
finanzieren (5), zumal die Zeit der großen Eroberungen vorbei war, sodass Beute und
Ansiedlung im eroberten Land als Besoldung der Soldaten kaum noch in Frage
kamen. Deshalb gingman dazu über, vor allem dieOffiziere in Form derÜberlassung
von Staatsland zu besolden. Dieses Land, das grundsätzlich von der jeweiligen
einheimischen Bevölkerung oder von Sklaven bearbeitet wurde, oder die darauf
erhobene Grundsteuer (arab. ,haradsch‘) überließ man den Offizieren, damit diese
daraus ihren eigenen Unterhalt und den ihrer Truppen finanzieren konnten. Ange-
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sichts der Befristung dieser ,Lehen‘ bis zum Ende der jeweiligen Dienstzeit strebten
die Offiziere nach größtmöglichem Nutzen in kurzer Zeit und beuteten die auf ihrem
Land ansässigen Bauern entsprechend aus. Diese ,Feudalisierung des Militärs‘ hatte
also einen ökonomischen Niedergang zur Folge, da den Offizieren im Allgemeinen
nicht an Innovationen gelegen war und die sozialen Folgen dieser feudalen Struk-
turen kaum in ihr Blickfeld gerieten, zumal siemeist einer anderen Ethnie angehörten
als die einheimische bäuerliche Bevölkerung. In der Frühphase dieses ,iqta‘-Systems
zu Beginn des 10. Jahrhunderts mussten die Offiziere von dem ihnen überlassenen
Land oder von den erhobenenGrundsteuern noch den ,Zehnten‘ des Ertrages oder der
eingenommenen Grundsteuern als obligatorische Armensteuer (arab. ,zakat‘) an den
Fiskus abführen. Diese Regelungwurde später aufgegeben, was dazu führte, dass der
Zentralstaat langfristig den Einblick in die steuerlichen Verhältnisse des jeweiligen
Gebietes verlor. Die Offiziere bzw. deren Verwalter nahmen mit der Zeit ausgehend
von der Steuererhebung auch staatliche Verwaltungsfunktionen wahr. Hinzu kam,
dass vor allem in der Zeit der seldschukischen Oberherrschaft (1055 – Mitte des
12. Jh.s) immer öfter die jeweils höchsten Offiziere in einer Provinz als Militär-
gouverneure eingesetzt wurden.

In der 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts während des Niedergangs der seldschuki-
schen Oberherrschaft über das Bagdader Kalifat verstärkten sich auch schon vorher
anzutreffende partikulare Interessen der Militärgouverneure. Diese strebten ten-
denziell nach einer möglichst großen Unabhängigkeit gegenüber der Zentralgewalt
und begriffen sich als Regent eines Fürstentums. Sie versuchten, sich dem unmit-
telbaren Einfluss oder Zugriff der Zentralgewalt zu entziehen, die während der
seldschukischen Oberherrschaft vom Sultan und danach wieder vom abbasidischen
Kalifen ausgeübt wurde. Darüber hinaus versuchten die Militärgouverneure ihre
Provinz bzw. ihr Herrschaftsgebiet zu vergrößern und okkupierten in der Regel
kleinere ,Pseudo-Fürstentümer‘, die oft auch ihren Ursprung in der ,Feudalisierung
des hohen Militärs‘ hatten. Auf diese Weise gewannen die Militärgouverneure an
Macht und Einfluss, setzten die Erblichkeit ihrer Position durch und es entstanden
neue dynastische Herrschaften. Diese Vorgänge waren von ständigen militärischen
Auseinandersetzungen begleitet und zehrten an der Kraft des Zentralstaates. Unter
den ständigen militärischen Auseinandersetzungen infolge der Schwäche der Zen-
tralgewalt litten insbesondere die Städte. Da sich in der nachfolgenden Zeit an dieser
durch die Wehrverfassung begründeten Feudal- und Herrschaftsstruktur nichts
Wesentliches veränderte, erlag das Bagdader Kalifat folglich dem Ansturm der
Mongolen und fand 1258 mit der Zerstörung Bagdads sein Ende.

Die dargestellten Folgen der Wehrverfassung samt der ,Feudalisierung des Mi-
litärs‘ veranlassten – wie bereits erwähnt – einige Vertreter der historischen Is-
lamwissenschaft, in der Wehrverfassung und deren Folgen die Ursache für das Ende
des Bagdader Kalifats zu sehen. Darüber hinaus sahen diese Wissenschaftler in den
langfristigen Folgen der Wehrverfassung auch eine Ursache für die sich zu Beginn
der Neuzeit ausbildende Rückständigkeit des islamischen Orients im Vergleich zum
christlichen Abendland. Zu diesen langfristigen Folgen gehörten insbesondere die
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